
Informationen zur kommunalen Wärmeplanung im Amt Hüttener Berge  

 

Aktueller Stand:  

Das Planungsbüro IPP ESN erarbeitet in Kooperation mit dem Beratungsunternehmen wortmann-

energie die kommunale Wärmeplanung für das Amt Hüttener Berge. Auftragsbeginn ist der 01.02.2025, 

die Bearbeitung dauert bis Ende des Jahres 2025.  

Die Bestandsanalyse ist bereits abgeschlossen und nun geht es in die Potenzialanalyse für die 

zukünftige Wärmeversorgung in den einzelnen Gemeinden. Dafür sind die in der Einladung genannten 

Workshops vorgesehen, um gemeinsam mit Ihnen die lokalen Potenziale zu ermitteln.  

Neben der allgemeinen Information zur kommunalen Wärmeplanung, soll es auch Raum für 

gemeinsame Diskussionen und den Austausch geben. Die Wärmewende ist ein Gemeinschaftsprojekt, 

daher möchten wir Ihnen allen die Möglichkeit zur Mitgestaltung der zukünftigen Wärmeversorgung in 

Ihrer Gemeinde ermöglichen.  

 

Häufig gestellte Fragen - FAQ 

In diesem "Fragen und Antworten"-Abschnitt möchten wir Ihnen, den interessierten Bürgerinnen und 

Bürgern, einen schnellen und einfachen Einstieg in das Thema der kommunalen Wärmeplanung im 

Amt Hüttener Berge bieten. Wir haben die wichtigsten Fragen gesammelt und beantwortet, um einen 

ersten Überblick zu geben und eventuelle Unklarheiten zu klären. 

Was ist ein Wärmeplan? 

Die kommunale Wärmeplanung ist ein Fahrplan für die Zukunft der Wärmeversorgung in einer Stadt 

oder Gemeinde, so auch in den Gemeinden im Amt Hüttener Berge. Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass 

alle Haushalte und Gebäude in Zukunft zuverlässig, bezahlbar und klimafreundlich mit Wärme 

versorgt werden – also mit Energie zum Heizen, für warmes Wasser und in manchen Fällen für 

Industrieprozesse. 

Dafür wird sich für jede Gemeinde angeschaut, wie heute geheizt wird, wo besonders viel Energie 

verbraucht wird und wo es Chancen gibt, in Zukunft umweltfreundlicher und sparsamer zu heizen. 

Zum Beispiel mit Solarenergie, Wärmepumpen, Biogas oder einem Wärmenetz. Auch Möglichkeiten 

zur Energieeinsparung, etwa durch bessere Gebäudedämmung, werden berücksichtigt. 

Die kommunale Wärmeplanung wird gesetzlich durch das Wärmeplanungsgesetz geregelt und ist ein 

wichtiges Instrument auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die fertige Wärmeplanung zeigt, wie sich die 

Wärmeversorgung in den Gemeinden Schritt für Schritt umstellen lässt, immer mit Blick auf die 

lokalen Gegebenheiten und Bedürfnisse der Menschen vor Ort. 

Gibt es verpflichtende Ergebnisse? 

Nein, die kommunale Wärmeplanung legt keine verpflichtenden Maßnahmen fest. Sie ist ein 

strategischer Fahrplan, der zeigt, wie die Wärmeversorgung in Zukunft klimafreundlich, effizient und 

bezahlbar gestaltet werden kann. 

Der Wärmeplan liefert dabei wichtige Empfehlungen und Orientierung für die Gemeinde, aber auch 

für Energieversorger, Netzbetreiber, Gebäudeeigentümer und alle anderen Beteiligten. Er beschreibt, 



wo Potenziale für den Ausbau erneuerbarer Energien liegen, wie die Infrastruktur angepasst werden 

könnte und welche Schritte dabei sinnvoll wären. 

Für alle Gemeinden im Amt Hüttener Berge werden in diesem Rahmen konkrete 

Maßnahmenvorschläge entwickelt und ausgestaltet. Diese dienen den Gemeindevertretungen als 

Grundlage für künftige Entscheidungen in der Stadt- und Energieplanung. 

Wichtig: Die Wärmeplanung ist kein Gesetz oder ein verbindlicher Maßnahmenkatalog. Es ist ein 

strategisches Instrument, das regelmäßig überarbeitet und an neue Entwicklungen angepasst werden 

muss. Nur so bleibt die Planung flexibel und kann an sich ändernde Gegebenheiten und 

Möglichkeiten vor Ort angepasst werden. 

Wie ist der Zusammenhang zwischen GEG, BEG und kommunaler Wärmeplanung? 

Diese vier Bausteine arbeiten Hand in Hand, um die Wärmeversorgung in Deutschland 

klimafreundlich, effizient und zukunftssicher zu gestalten. 

• Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Standards für einzelne Gebäude fest. Es 

bestimmt zum Beispiel, wie gut Häuser gedämmt sein müssen und welche Heizsysteme erlaubt 

sind. Seit 2024 dürfen in Neubaugebieten nur noch Heizungen eingebaut werden, die mindestens 

65 % erneuerbare Energien nutzen. 

• Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unterstützt Eigentümerinnen und Eigentümer 

finanziell bei der Sanierung oder beim Einbau klimafreundlicher Heizungen – etwa 

Wärmepumpen oder Solarthermie. Damit hilft die BEG, die Anforderungen des GEG leichter zu 

erfüllen oder sogar zu übertreffen. 

• Die kommunale Wärmeplanung betrachtet die Wärmeversorgung auf Ebene einer ganzen Stadt 

oder Gemeinde. Sie zeigt auf, wie Gebäude künftig effizient und umweltfreundlich mit Wärme 

versorgt werden können, z. B. über Wärmenetze, lokale Energiequellen oder Energieeinsparung. 

Die Wärmeplanung hilft also bei der Entwicklung einer langfristigen Strategie für die 

Wärmeversorgung vor Ort. 

• Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) ist das neue Bundesgesetz, das die kommunale Wärmeplanung 

verbindlich regelt. Es verpflichtet Städte und Gemeinden, bis spätestens 2026 (für große Städte 

mit über 100.000 Einwohnern) bzw. 2028 (für kleinere Kommunen) einen Wärmeplan zu 

erstellen. Damit wird die Wärmeplanung bundesweit einheitlich vorgeschrieben. Seit Ende März 

2025 sind die Vorgaben des WPG auch im Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG) vom 

Land Schleswig-Holstein integriert. Bisher war in Schleswig-Holstein u.a. nur ein Teil der 

Kommunen zur Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung verpflichtet. 

Warum ist das Zusammenspiel wichtig? 

Die kommunale Wärmeplanung gibt Orientierung, wie eine klimafreundliche Wärmeversorgung 

konkret vor Ort aussehen kann. Auf dieser Grundlage können gezielt Maßnahmen umgesetzt und 

Förderungen (BEG) in Anspruch genommen werden. Wenn z. B. ein Wärmenetz geplant ist und die 

Kommune es offiziell festlegt, können in diesem Gebiet bestimmte Heizvorgaben aus dem GEG 

verpflichtend werden – vor allem der Anteil von 65 % erneuerbarer Energien bei neuen 

Heizsystemen.  

Zusammengefasst: 

• Das GEG legt die Regeln für einzelne Gebäude fest. 

• Die BEG hilft finanziell bei der Umsetzung. 



• Die kommunale Wärmeplanung sorgt für den strategischen Überblick vor Ort. 

• Das WPG macht die Wärmeplanung zur Pflicht für alle Kommunen. 

Gemeinsam schaffen sie den Rahmen für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche 

Wärmeversorgung in ganz Deutschland. 

Welche Gebiete sind prinzipiell für den Ausbau von Wärmenetzen geeignet? 

In allen Gemeinden des Amtes werden im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung sogenannte 

Prüfgebiete für Wärmenetze festgelegt. Das sind Bereiche, in denen es besonders sinnvoll sein 

könnte, in Zukunft ein Wärmenetz aufzubauen, also ein zentrales Heizsystem das viele Gebäude mit 

umweltfreundlicher Wärme versorgt. 

Ein entscheidender Faktor bei der Auswahl dieser Gebiete ist die sogenannte Wärmeliniendichte. 

Diese Kennzahl zeigt, wie viel Wärme pro Meter Haupttrasse gebraucht wird – je höher dieser Wert, 

desto wirtschaftlicher und sinnvoller ist der Ausbau eines Wärmenetzes. 

Typischerweise eignen sich also vor allem: 

• Gebiete mit vielen Gebäuden auf engem Raum, z. B. Ortskerne oder größere Wohngebiete, 

• Gebäude mit hohem Wärmebedarf, z. B. durch Mehrfamilienhäuser, öffentliche Gebäude 

oder Gewerbe, 

Prüfgebiete die nach einer ersten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung immer noch geeignet erscheinen 

werden zu Eignungsgebieten. In diesen Eignungsgebieten wird dann weiter untersucht, ob sich ein 

Wärmenetz tatsächlich wirtschaftlich und technisch umsetzen lässt. Erst danach wird entschieden, ob 

der Ausbau konkret geplant wird. 

In welchen Gebieten werden Wärmenetze ausgebaut werden? 

Ob ein Wärmenetz wirklich gebaut wird, entscheidet sich nicht allein durch die Wärmeplanung, 

sondern in einem weiteren Schritt: Auf Basis der Eignungsgebiete werden genaue 

Machbarkeitsstudien und Ausbaupläne erstellt. 

Diese Pläne zeigen, in welchen Bereichen der Bau eines Wärmenetzes technisch möglich, 

wirtschaftlich sinnvoll und praktisch umsetzbar ist. Dabei spielen neben der Wärmebedarfsdichte 

auch andere Faktoren wie die wirtschaftliche und ressourcenbedingte Umsetzbarkeit durch den 

jeweiligen Betreiber. 

Diese Prüfungen und Planungen übernehmen Projektentwickler und Wärmenetzbetreiber. Der 

Ausbau der Netze soll dann schrittweise bis 2040 erfolgen, also in mehreren Phasen über die 

nächsten Jahre hinweg. 

Sobald konkrete Ausbaupläne vorliegen, werden die Gemeinden diese öffentlich machen, damit alle 

Bürgerinnen und Bürger wissen, was wann und wo geplant ist.  

Schaffen wir die Treibhausgasneutralität? 

Ja, die Treibhausgasneutralität im Wärmesektor bis 2040 ist möglich, wenn die im Wärmeplan 

beschriebenen Maßnahmen konsequent umgesetzt werden. Die Wärmeplanung zeigt, wie die 

Gemeinden im Amt Schritt für Schritt klimafreundlicher heizen können, z. B. durch den Einsatz 

erneuerbarer Energien, mehr Energieeffizienz in Gebäuden und den Ausbau von Wärmenetzen. 



Allerdings: Die Gemeinden können das Ziel nicht allein erreichen. Auch der Strom, den wir z. B. für 

Wärmepumpen benötigen, muss treibhausgasfrei produziert werden – also aus Wind, Sonne oder 

anderen erneuerbaren Quellen stammen. Außerdem bleiben trotz aller Bemühungen immer kleine 

Mengen an Emissionen übrig, etwa aus Lieferketten. Diese sogenannten Restemissionen müssen 

später ausgeglichen werden, z. B. durch Klimaschutzprojekte. 

Wichtig ist auch: Der Wärmeplan ist kein starres Dokument. Er wird alle fünf Jahre fortgeschrieben, 

damit neue Technologien, gesetzliche Vorgaben und lokale Entwicklungen berücksichtigt werden 

können. So bleibt Ihre Gemeinde flexibel und auf Kurs Richtung Klimaneutralität. Wenn alle 

Beteiligten, Politik, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger, mitziehen, kann das Ziel erreicht werden. 

Was ist der Nutzen einer Wärmeplanung? 

Die kommunale Wärmeplanung hat viele Vorteile – für die Gemeinde, für Hauseigentümerinnen und -

eigentümern und für das Klima. 

Hier sind die wichtigsten Nutzen im Überblick: 

• Klarer Fahrplan für die Wärmewende: Der Wärmeplan zeigt auf, wie die Gemeinden im Amt 

Hüttener Berge in Zukunft klimafreundlich und effizient mit Wärme versorgt werden können – 

gut abgestimmt zwischen Amt, Gemeinde, Quartieren und privaten Vorhaben. 

• Bessere Planung und weniger Fehlinvestitionen: Wenn klar ist, wo z. B. ein Wärmenetz 

entstehen soll, müssen Hausbesitzer nicht unnötig in Heizsysteme investieren, die bald nicht 

mehr passen. Das spart Geld und Aufwand. 

• Energie sparen und Kosten senken: Durch mehr Energieeffizienz können langfristig Heizkosten 

gesenkt werden – ein Vorteil für alle, die im Amt Hüttener Berge wohnen oder arbeiten. 

• Klimaschutz vor Ort: Der Einsatz von erneuerbaren Energien wie Solarthermie, Biogas oder 

Wärmepumpen hilft, CO₂-Emissionen zu reduzieren – und bringt die lokale Energiewende 

voran. 

• Mehr Versorgungssicherheit: Eine lokale, gut geplante Wärmeversorgung macht 

unabhängiger von Öl- oder Gasimporten und sorgt für mehr Stabilität – gerade in 

Krisenzeiten. 

• Gute Grundlage für zukünftige Entscheidungen: Auch wenn der Wärmeplan keine direkten 

Pflichten mit sich bringt, dient er als strategisches Werkzeug, mit dem die Gemeinde die 

Wärmewende gezielt und schrittweise umsetzen kann. 

Was bedeutet das für mich? 

Der kommunale Wärmeplan ist kein Gesetz, sondern ein strategischer Leitfaden, der aufzeigt, wie die 

amtszugehörigen Gemeinden in den Hüttener Bergen in Zukunft klimafreundlich mit Wärme versorgt 

werden können. Er gibt eine Richtung vor für die Gemeinde, für Energieversorger und auch für 

Eigentümerinnen, Eigentümer und Mieterinnen und Mieter. 

Die im Plan vorgeschlagenen Gebiete für Wärmenetze oder einzelne Heizlösungen sind 

Empfehlungen, keine Verpflichtungen. Dennoch kann es hilfreich sein, sich frühzeitig zu informieren. 

Denn wenn alle Beteiligten gut Bescheid wissen, lassen sich Investitionen besser abstimmen und 

Kosten sparen. 

Ich bin Mieterin/Mieter:  



Informieren Sie sich, ob Ihre Wohngegend im Wärmeplan genannt wird. Fragen Sie bei Ihrer 

Vermieterin oder Ihrem Vermieter nach, ob Modernisierungen oder ein Anschluss an ein Wärmenetz 

geplant sind. So können Sie frühzeitig abschätzen, ob sich z. B. Heizkosten oder bauliche 

Veränderungen ergeben könnten.  

Ich bin Vermieterin/Vermieter:  

Nutzen Sie den Wärmeplan als Orientierung für Ihre Investitionsentscheidungen. Prüfen Sie bei 

Sanierungen oder Neubauten, ob ein Anschluss an ein Wärmenetz sinnvoll ist oder ob sich z. B. eine 

Wärmepumpe oder Biomasseheizung lohnt. Analysieren Sie die Rentabilität der möglichen 

Handlungsoptionen auf Gebäudeebene (z.B. Sanierungen, die Installation einer Wärmepumpe, 

Biomasseheizung oder der Anschluss an ein Wärmenetz) im Hinblick auf die langfristige 

Wertsteigerung der Immobilie und mögliche Mietanpassungen. Denken Sie dabei auch an 

Fördermittel und daran, Sanierungsmaßnahmen transparent mit Ihren Mieterinnen und Mietern zu 

kommunizieren.  

Ich bin Gebäudeeigentümerin/Gebäudeeigentümer:  

Schauen Sie nach, ob Ihr Gebäude in einem Gebiet liegt, das im Wärmeplan für ein Wärmenetz 

vorgesehen ist. Falls ja, wenden Sie sich an Ihren Energieversorger, um zu erfahren, ob und wann ein 

Anschluss geplant ist. 

Sollten Sie außerhalb eines Wärmenetzeignungsgebietes liegen, ist ein zeitnaher Anschluss an ein 

Wärmenetz eher unwahrscheinlich. Sie können dennoch viel zur Verbesserung der Energieeffizienz 

und zur Reduzierung Ihrer CO2-Emissionen tun. Verschiedene Technologien können dabei helfen, 

etwa 

• Wärmepumpen (Luft, Erdreich, Wasser), 

• Biomasseheizungen (z. B. mit Pellets), 

• Photovoltaik-Anlagen zur eigenen Stromproduktion. 

Prüfen Sie, welche energetischen Sanierungen zu einer besseren Energieeffizienz Ihres Gebäudes 

beitragen können. Dabei kann die Erstellung eines Sanierungsfahrplans sinnvoll sein, welcher 

Maßnahmen wie 

• die Dämmung von Dach und Fassade 

• den Austausch der Fenster oder 

• den hydraulischen Abgleich des Heizungssystems beinhalten kann. 

Moderne Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sind eine weitere Option, die sowohl der 

Energieeffizienz als auch dem Wohnkomfort zugutekommen kann. Darüber hinaus gibt es 

verschiedene Fördermöglichkeiten, die Sie eventuell in Anspruch nehmen können. Diese reichen von 

Bundesförderungen für effiziente Gebäude bis hin zu möglichen kommunalen Programmen. Eine 

individuelle Energieberatung kann Ihnen darüber hinaus weitere, auf Ihre speziellen Bedürfnisse 

zugeschnittene Empfehlungen geben. 


